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Prot. Nr. ST/AZ/32.05.19./4194
An die Direktoren

der Grundschulsprengel, Schulsprengel, 
Bozen / Bolzano, 4. März 2004
Mittel- und Oberschulen

i m    L a n d e
Sachbearbeiter Dr. Alberto Zendrini

Funzionario
u.z.K.:

An die Direktoren
Tel. 0471/41 55 32
der gesetzlich gleichgestellten

Mittel- und Oberschulen 
An den
i m    L a n d e
Studieninformationsdienst des
 
Amtes für Schul- und Hochschulfürsorge
An die
im Hause
Schulgewerkschaften

im  L a n d e
An die
 
Südtiroler Hochschülerschaft
An die
Schlernstraße 1
Freie Universität Bozen
39100 Bozen
Mustergasse 4

39100  Bozen

An Herrn 

Sekt. Chef i.R. Dr. Otto Drischel 

C/o Studieninformationsdienst der Südtiroler 
Verwaltung für Südtiroler Studenten in Österreich

Schwarzspanierstraße 15/Stiege 1/ Mezzanin/6

A 1090 Wien
RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS
Nr. 13/2004
Betreff:
Neuer Bewertungsmodus der in Österreich erworbenen Studientitel aufgrund des Notenwechsels vom 26. /27. Februar 2003 (Ergänzung des Rundschreibens Nr. 50/03)
Sehr geehrte Frau Direktor,

sehr geehrter Herr Direktor!

Im Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 50/03 wurde die Vorgangsweise zur Anwendung des Notenwechsels vom 26. und 27. Februar 2003 festgelegt. 

Da die meisten italienischen Universitäten aus organisatorischen Gründen nicht in der Lage sind, im Nachhinein die Umrechnung von bereits anerkannten Studientiteln vorzunehmen, gilt die folgende Vorgangsweise für die Teilnahme am ordentlichen Wettbewerb und für die Erstellung der Schulranglisten:
I. Definitive Umrechnung durch das Schulamt: Falls die Anerkennung durch eine italienische Universität bereits erfolgt ist, muss keine Umrechnung der Gesamtnote durch eine italienische Universität vorgenommen werden. Es genügt, die Bestätigung über die Gesamtnote des österreichischen Studientitels im Schulamt für den ordentlichen Wettbewerb oder bei der Schule für die Eintragung in die Schulranglisten einzureichen, das Schulamt / die Schule wird dann die Umrechnung der Punktezahl definitiv vornehmen. 

II. Definitive Umrechnung durch die Universität: Falls die Anerkennung noch nicht erfolgt ist, nimmt die italienische Universität, die die Anerkennung durchführt, die Umrechnung vor. Wenn die Anerkennung nicht von der Universität Bozen vorgenommen wird, sollten die Antragsteller die Bestätigung über die Gesamtnote, die in deutscher Sprache ausgestellt wird, mit einer italienisch abgefassten Selbsterklärung belegen, um auf diese Weise die Übersetzung der österreichischen Bestätigung ins Italienische zu vermeiden.

Daraufhin müssen das Anerkennungsdekret und die Umrechnung der Gesamtnote, die in der Regel im Anerkennungsdekret enthalten ist, im Schulamt (für die Teilnahme am ordentlichen Wettbewerb) oder in einer Schule (für die Eintragung in die Schulranglisten) vorgelegt werden.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Bewertung der Studientitel in Hinblick auf den ordentlichen Wettbewerb zur Besetzung von Lehrstühlen an den Mittel- und Oberschulen und/oder zum Erwerb der Lehrbefähigung, ausgeschrieben mit Dekret des Schulamtleiters vom 3. November 2003, Nr. 560, und für die Erstellung der Schulranglisten ausschließlich nach den neuem Modus erfolgt. Im Detail bedeutet dies, dass sich:

· alle Bewerber/innen für die Schulranglisten innerhalb April 2004 die Bestätigung über die Gesamtnote, die von der österreichischen Universität ausgestellt wird, besorgen sollten, um diese den einzelnen Schulen vorzulegen;
· alle Teilnehmer/innen am ordentlichen Wettbewerb die Bestätigung gemäß Punkt 1) oder 2) innerhalb eines Termins, den der Schulamtsleiter gemäß Artikel 4 Absatz 6 der Wettbewerbsausschreibung festlegt, beim Schulamt einreichen müssen. Dieser Termin wird voraussichtlich im Frühjahr 2005 fällig sein.

Mit freundlichen Grüßen 

DER SCHULAMTSLEITER

- Dr. Peter Höllrigl -
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